
Die Anforderungen sind
klar definiert und viele
Wege führen zum Erfolg. Es
stellt sich nur die Frage, wie
lang und wie beschwerlich
der Weg zum Ziel ist.

Die Anforderungen an Schächte für
Abgasleitungen sind in der Nor-
mung eindeutig dargestellt. Die
DIN V18160 beschreibt dies klar
unter Punkt 8.3.1 Abgasleitungen
in Gebäuden:

»In Gebäuden muss jede
Abgasleitung, die Geschosse
überbrückt, in einem eigenen
Schacht angeordnet sein. Die
Schächte müssen eine Feuer-
widerstandsdauer von minde-
stens 90 min, in Wohngebäu-
den der Gebäudeklasse 1 und
2 (nach MBO) von mindestens
30 min haben ...«

Länderspezifische Anforderungen
sind selbstverständlich zu beachten.
Neben der Feuerwiderstandsdauer
sind noch weitere Anforderungen
an Schächte für Abgasleitungen ge-
knüpft, die im Folgenden näher er-
läutert werden.Die Erfahrung zeigt,
dass Planungs- und Baufehler zu-
meist provoziert werden durch Ge-
werktrennungen und damit den
Verzicht von Systemlösungen.Das
Fachwissen und die neutrale Be-
ratung des Schornsteinfegers ist
insbesondere an dieser Stelle ge-
fragter denn je zuvor.

Argument Nr. 1:
Der Baustoff
Der geforderte Feuerwiderstands-
schutz des Schachtes ist nur mit

einem Baustoff zu erreichen, der
hochwertige Materialeigenschaf-
ten aufweist.Während eines Prüf-
brandes dürfen Oberflächentem-
peraturen nicht über bestimmte
Grenztemperaturen steigen. Des
Weiteren muss der Schacht stand-
sicher bleiben, um sein Schutzziel
zu erfüllen.
Die DIN V18160 erklärt unter Punkt
8.1.1.3 die Materialvoraussetzun-
gen. Im Wesentlichen unterteilt
man hier zwischen bestimmten
Mauersteinen sowie Lösungen,die
über einen bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweis verfügen.
Bauseits errichtete Schächte aus
Mauersteinen nach z.B. DIN 105,
DIN V106-1, DIN 398 usw. sind si-
cher nicht mehr zeitgemäß. Das
Mauern erfordert reichlichen Zeit-
aufwand. In Zeiten von Vorferti-
gung und Rationalisierung ist dafür
kein Platz.
Bauaufsichtlich geprüfte Lösun-
gen sind am Markt verfügbar, je-
doch wird diesen Angeboten pau-
schal unterstellt, dass sie viel zu
teuer seien. Entsprechend werden
vielerorts vermeintliche Brand-
schutzkoffer »gebastelt«.Mit Gips-
kartonplatten werden die meisten
Verkleidungen regelrecht »zu-
sammengeschustert«. Nicht nur,
dass der Baustoff in der Regel un-
geeignet ist, sondern es werden
auch noch völlig ungeeignete Trä-
gerkonstruktionen aus Dachlatten
gebaut.Die Bilddokumentation ist
beispielhaft für die zahlreichen
Fälle aus der Praxis.Gipsbaustoffe
und Gipsfaserplatten verlieren bei
dauerhaften Temperaturen über
45° C das gebundene kristalline
Wasser. Die Struktur und damit

der Halt der Konstruktion wird
stark beeinträchtigt.Der Gips wird
auf Dauer also nur noch durch
den beidseitigen Karton »gehal-
ten«. Die Dachlattenunterkon-
struktionen haben selbstverständ-
lich mit Brandschutz nichts zu tun.

Jeder Schornsteinfeger/Kaminkeh-
rer kennt die Bilder aus der Praxis.
Des Weiteren werden Verkoffe-
rungen konstruiert,die längst nicht
allseitig die Abgasleitung umklei-
den, sondern in vielen Fällen als L-
bzw.U-Schacht ausgeführt werden.
Die Dokumentation (Bild 1) zeigt
eine falsche Anbindung an eine
Massivwand. Ein provozierter
Schwachpunkt, der nicht zu ver-
zeihen ist. Das gilt im Prinzip für
alle Bauplattenverkleidungen.
Egal, ob nun Brandschutzplatte
oder Bauplatte.

Argument Nr. 2:
Die Bauausführung
Die Ausführungen lassen in den
meisten Fällen zu wünschen übrig.
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1) Brandschutz nein danke! Eine

Dachlattenkonstruktion dient

als Trägergerüst. Kein vierseiti-

ger Schacht. Die Anbindung an

die Massivwand ist unglaublich.



Prüfzeugnisse der verwendeten
Baustoffe und Bauteile fehlen in
der Regel. Durch vermeintliche 
Fachunternehmerbescheinigungen
versuchen die Verursacher, eine
korrekte Bauausführung zu be-
scheinigen.Selbst dem Laien ist je-
doch klar,dass z.B.Trägerkonstruk-
tionen aus Holz mit Brandschutz
nicht zusammenpassen. Einfache,
stumpf anstoßende Anbindungen
an Wände,Decken und Raumecken
sind leider häufig anzutreffen.

Selbst wenn ein Brandschutzplat-
tenhersteller für die Anwendung
»Schacht für Abgasleitung« über
einen Nachweis verfügt, so sind die
Verarbeiter in den wenigsten Fäl-
len in der Lage, die Ausführung
nach Prüfvorgabe zu erledigen.
Prüfzeugnisse werden zumeist ig-
noriert. Insbesondere bei Brand-
schutzplattenherstellern,deren Ge-
schäft diese Anwendung normaler-
weise nicht ist, sucht man verge-
bens nach einer klaren Montage-
anweisung.Dramatisch ist am Bau
festzustellen, dass selbsternannte
Fachleute Arbeiten verrichten, die
den Beruf nie erlernt haben. Fach-
wissen und fachliche Bauausfüh-

rung sind regelrecht Mangelware.
Um Abhilfe zu schaffen,können nur
vorgefertigte Bauteile und Sy-
stemlösungen zum Erfolg führen.

Argument Nr. 3:
Gewährleistung /
Verantwortung
Insbesondere bei bauseitigen
Schachtverkleidungen ist der Bau-
ablauf so, dass der Installateur die
Abgasleitung in eine Wandecke,Ni-
sche oder einen dafür vorgesehen
Bereich installiert.Das erfolgt nicht
nur mit Abgas-Zuluft-Systemen,
sondern auch aus Kostengründen,
mit einwandigen Abgasleitungen.
Den Brandschutzkoffer erstellt wie-
derum der Rohbauer,Trockenbauer
oder viel zu oft ein »Hilfshand-
werker«. Bei solchen Konstellatio-
nen sind die Planer und Bauver-
antwortlichen besonders gefordert.
Die Abstimmung zwischen den
Gewerken erfolgt in der Regel gar
nicht. Jedes Gewerk arbeitet bis zu
seinem beauftragten Arbeitsum-
fang. Schnittstellen bergen eine
hohe Fehlerquote.Über den sprich-
wörtlichen Tellerrand wird nicht
hinausgeschaut. Bei Baumängeln
windet sich jeder um die Verant-
wortung. Insbesondere für den
Bauherren stellt das einen zusätz-
lichen Aufwand und vor allem ein
Risiko hinsichtlich der langfristig zu
sehenden Gewährleistung der Ge-
samtkonstruktion dar.
Die Hersteller von Feuerstätten
und Abgasanlagen haben klar do-
kumentierte Unterlagen und Mon-
tageanleitungen. Konstruktionen,
die nicht nach den Regeln der
Technik erstellt werden, werden
klar verurteilt. Folgeschäden, die
oftmals durch Kettenreaktionen
hervorgerufen werden, können
selbstverständlich nicht Gewähr-
leistung oder Garantie seitens der
Hersteller finden. Abgas-Zuluft-
rohre sind für Verbindungsleitun-

gen und Außenwandverlegungen
entwickelt worden. Die Verlegung
durch das komplette Gebäude mit
kraftschlüssiger Wandhalterung
war niemals beabsichtigt.

Argument Nr. 4:
Längsbeweglichkeit 
der Abgasleitung
Abgasleitungen erfahren eine nicht
zu unterschätzende Längendeh-
nung. Kunststoffabgasleitungen
haben z.B. einen Längenausdeh-
nungskoeffizienten, der zu einer
Längendehnung von 1 cm / lfm
führt (70 K Temperaturdifferenz).
Im typischen Einfamilienhaus kann
das in der Summe durchaus 5 cm
ausmachen. Wenn Abgasanlagen
fest mit dem Baukörper verbunden
sind oder falsche Konstruktionen
gewählt werden, die die Längen-
dehnung behindern, so wird über
kurz oder lang eine Undichtigkeit
der Abgasleitung provoziert.

Durchfeuchtete Baukörper und
unkontrollierbar ausdringendes
Abgas sind die Folge. Die Sanie-
rungskosten übersteigen das Viel-
fache der ursprünglichen Instal-
lationskosten. Sachschäden wären
das geringere Übel.

Argument Nr. 5
Demontierbarkeit 
der Abgasleitung
Nicht immer hält die Konstruk-
tion, was sie verspricht. Auch Ab-
gasanlagen können versagen.Oft-
mals lösen jedoch einfachste Mon-
tagefehler die Undichtigkeit einer
Abgasleitung aus.Die Lokalisierung
stellt sich bei der Ursachenfindung
oft als schwierig dar. Inspektions-
kameras helfen nur bedingt. Eine
komplette Demontage der Abgas-
leitung ist vielerorts unumgänglich.
Sollte in solchen Fällen die Ab-
gasleitung nicht einfach demon-
tierbar ausgeführt installiert wor-
den sein, so können erhebliche
Folgekosten auftreten.Werden bei-

spielsweise Abgasleitungen mit
Schellen kraftschlüssig an der
Wand befestigt und ein Schacht
umkleidet die Abgasleitung ganz
oder teilweise, so muss dieser
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3) Aus dem Schacht führen Ver-

sorgungsleitungen. Eine Bran-

dabschottung ist nicht gege-

ben. Fremde Bauteile in Abgas-

schächten sind grundsätzlich

nicht gestattet. Fremde Leitun-

gen können die Längendeh-

nung erheblich behindern.

4) Die Abgasleitung wurde un-

mittelbar hinter einer Bade-

wanne per Rohrschelle kraft-

schlüssig installiert. Durch die

Schellenverbindung wäre eine

einfache Demontierbarkeit in

keinem Fall gegeben. Die

»Brandschutzverkleidung«

wäre nur zweiseitig erfolgt.

Rechtzeitig hatte der Schorn-

steinfeger reagiert.

2) Das Bild zeigt eine Schacht-

verkleidung, die nicht allseits

geführt ist. Die Anbindung er-

folgt an eine Massivwand. Der

Schacht verläuft nicht durch

die Decken. Die Trägerkon-

struktion ist aus Holz. Die Ab-

gasleitung ist kraftschlüssig mit

der Schachtkonstruktion ver-

bunden. 



zunächst komplett geöffnet wer-
den, um an die Abgasleitung zu
kommen.Auch konzentrische Ab-
gassysteme sind so konstruiert,
dass das Innenrohr mit dem
Außenrohr fest verbunden ist (er-
zwungene Längendehnung je
Muffe).Damit ist zwar die Dehnung
im Griff, jedoch kann das Innenrohr
nicht einfach aus dem Zuluftman-
tel entfernt werden! Doppelrohre
wurden auch nicht für die Verle-
gung in unzugänglichen Hohlräu-
men und Decken entwickelt.

Schachtveredelungen wie z.B. Ta-
peten oder gar Fliesen müssen im
kompletten Gebäude entfernt wer-
den.Zahlreiche Fälle sind bekannt
geworden, die zu extremen Sa-
nierungskosten geführt haben.
Haftpflichtversicherer übernehmen
den Schaden nur bedingt, weil die
Ausführung nicht nach den Regeln
der Technik erfolgte. Händerin-
gend wird nach schuldigen Bau-
beteiligten gesucht,um die Kosten
auf andere Schultern mit abzula-
den.
Die Zulassungen der Abgaslei-
tungshersteller beschreiben eine
längsbewegliche Installation von

Abgasleitungen. Das Deutsche In-
stitut für Bautechnik weist in sei-
ner eigens erstellten Unterlage
»Richtlinien für die Zulassung von
Abgasanlagen...« auf diese Pro-
blematik unter Punkt 3.1.1. hin:
»Die Bauteile der Abgasleitung
müssen werkmäßig hergestellt
und so beschaffen sein, dass sie
auch nachträglich in Schächte und
Kanäle eingebaut und ausge-
wechselt werden können.«

Argument Nr. 6:
Gasdichtheit
Heute werden Abgase meist per
Überdruck abgeführt. Entspre-
chend sind dichte Abgasleitungen
vorgeschrieben. Das Material der
Abgasleitung spielt dabei zunächst
gar keine Rolle. Ein Mindestring-
spalt um die Abgasleitung soll u.a.
unkontrolliert austretendes Abgas
aus dem Gebäude abführen.Nicht
nur aus diesem Grund, sondern
auch aufgrund von Rauchgasen,
die im Brandfall entstehen, müs-
sen Schächte für Abgasleitungen
eine Gasdichtheit aufweisen. Es
nützt auch nicht, dass in einem

Schacht statt einem einwandigen
Abgasrohr ein doppelwandiges
Abgasrohr geführt ist. Die DIN
V18160 macht zur Gasdichtheit
von Luft-Abgas-Systemen eine
klare Aussage im Punkt 9.1.1.
Gegenüber anderen Lösungen,
egal ob mit Brandschutzprüf-
zeugnis oder nicht,wird bei der Sy-
stemlösung SKOBIFIX 30 die Gas-
dichtheit der Abgasanlage per
Zulassung und Fremdüberwachung

garantiert. Bei bauseitigen Aus-
führungen wird leider viel zu sel-
ten nach der Gasdichtheit des
Schachtes gefragt.Es stellt sich die
Frage, ob das Schornsteinfeger-
handwerk hier ein anerkanntes
Prüfverfahren entwickelt hat.

Argument Nr. 7:
Platzbedarf / 
Abmessungen
Bauseitige Schächte für Abgaslei-
tungen bzw. dürftige Umkoffe-
rungen werden großformatig mit
Hilfskonstruktionen um die Ab-
gasleitung gebaut.Ein kleiner Trost
ist jedoch zu nennen. Die Verar-
beiter verwenden zunehmend ein
Abgas-Zuluftrohr in dem bauseiti-
gen Schacht.Mit dem allgemeinen
Ringspalt ergeben sich dann
Außenabmessungen, die mit Sy-
stemabgasanlagen wie z.B. SKO-
BIFIX nicht konkurrieren können.
Auch unter diesem Gesichtspunkt
gesehen, stellen die »Bastel-
schächte« keine vorteilhafte Al-
ternative dar.

Argument Nr. 8
Wärmedämmung /
Kältebrücke
Moderne Gas- und Ölbrennwert-
geräte werden zumeist raumluft-
unabhängig betrieben. Die kalte
Verbrennungsluft wird über die
Mündung im Ringspalt zur Feuer-
stätte geführt. Bei tiefen Außen-
temperaturen wird entsprechend
kalte Luft aus dem Freien ange-
saugt, welche den Schacht von
innen abkühlt.Dünnwandige Gips-
kartonplatten werden auf der
Oberfläche so weit abgekühlt,dass
es zu einer Kondensation der Raum-
luft kommen kann.Bauschäden mit
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5) Rechtzeitig konnte der Man-

gel behoben werden. Später

hätte das geflieste Bad ggf.

komplett zerstört werden müs-

sen, um an die Abgasleitung zu

kommen. Mit SKOBIFIX sind

Brandschutz, Längendehung,

Demontierbarkeit, Gasdicht-

heit, Wärmeschutz und alle an-

deren Anforderungen erfüllt.

7) Die Abgasleitung wurde mit

einer Schelle kraftschlüssig mit

dem Gebäude verbunden. Kein

Gedanke an Brandschutz, De-

montierbarkeit, Längendeh-

nung, Hinterlüftung, Gas-

dichtheit usw.

6) Die Abgasleitung wurde im

Sparrenbereich ohne Brand-

schutz geführt. Längendehung,

Demontierbarkeit und die Re-

visionierbarkeit wurden völlig

vernachlässigt. Bauschäden sind

vorprogrammiert.

8) Der Brandschutzschacht wurde nur teilweise ausgeführt. Hier sieht

man die Führung des Abgasrohres unmittelbar neben dem Spar-

ren (Wechselsparren). Ein Verzug ohne Längendehung war geplant.



Schimmelpilzbefall sind die logi-
sche Folge daraus. Der umklei-
dende Brandschutzschacht muss
also über Wandstärken und Dämm-
werte verfügen, die für diese An-
wendung ausgelegt sind.

Argument Nr. 9:
Schallschutz
Dünnwandige Gipskartonver-
schläge bilden oftmals einen Re-
sonanzkörper.Der Schallschutz  ist
auch im Einfamilienhaus, also in
einer eigenbewohnten Nutzungs-
einheit, nicht zu vernachlässigen.
Öl-Brennwertgeräte haben einen
deutlich höheren Schallpegel als
Gas-Brennwertgeräte. Brummen-
de, säuselnde und monotone
Geräusche zerren an den Nerven
der Hausbewohner. Bei den SKO-
BIFIX-Systemen bewirkt insbe-
sondere die entkoppelte Abgas-
leitung, dass nennenswerte
Schallübertragungen ausge-
schlossen sind.

Argument Nr. 10
Nachhaltigkeit
Im Sinne des Bauherren sollte auch
seitens des Schornsteinfeger- / Ka-
minfegerhandwerks eine Lösung
favorisiert werden, die dem Bau-
herren in erster Linie eine sichere
Lösung verschafft und ihn nicht in
seiner Flexibilität einschränkt.Ver-
meintlich günstige Schachtver-
kleidungen können eine tickende
»Zeitbombe« sein. Der Bauherr
zahlt viel zu oft eine Fachleistung,
die gar keine ist. Schnell können
solche Lösungen zu einem Bume-
rang werden, welcher selbstver-
ständlich auch den Schornsteinfe-
ger/Kaminkehrer treffen kann.

Fazit
Fehler passieren.Wenn man jedoch
vorausschauend plant und handelt,
so können doch einige Fehler ver-
mieden werden. Systemlösungen
helfen dabei ungemein, weil ein
großer Planungsaufwand bereits
vorweg genommen ist.
Die fast 20jährige Erfahrung bei
Skoberne hat gezeigt, dass Aus-
führungsfehler immer wieder aus
den selben Gründen passieren.
Gewerke stimmen sich in erster
Linie nicht untereinander ab. Un-
wissenheit, vermeintliche Kosten-
ersparnis  und Zeitdruck  bringen
das Projekt ins Wanken. So steigt
die Wahrscheinlichkeit von Pla-
nungs- und Ausführungsfehlern
überproportional.
Aus dieser Erkenntnis ist vor Jah-
ren das SKOBIFIX-Schachtsystem

entstanden,das erfolgreich für Ab-
hilfe sorgt:
Das komplette Gewerk wird an
einen Verantwortlichen vergeben.
Das ist in der Regel der Heizungs-
installateur, der auch die Brenn-
wertanlage installiert. Die SKOBI-
FIX-Lösung  ist eine ganzheitliche
und nachhaltige Systemlösung,
weil hier eine komplette Installa-
tion von Schacht und Abgasleitung
erfolgt.Die Zulassung und eine klar
strukturierte Montageanleitung
geben Sicherheit und lassen keinen
Platz für Interpretationen und dar-
aus resultierende Fehler. Das Sys-
tem wird garantiert nur als System-
einheit ausgeliefert. Eine
Vermischung von nicht zugelas-
senen Bauteilen ist nahezu aus-
geschlossen. Die geschlossenen
Elemente sind komplett vorgefer-

tigt und werden vor Ort nur mit-
tels Kleber zusammengefügt -
Praktisch ein »Legostecksystem«.
Das spiegelt sich auch in der sehr
kurzen Montagezeit von 2-3 h je

Einfamilienhaus wieder. Dabei
wurde auch an die mögliche De-
montierbarkeit der Abgasleitung
gedacht. Das Abgasrohr ist mit
Abstandhaltern längsbeweglich
im Schacht geführt und kann je-
derzeit wieder zur Überprüfung
herausgenommen werden. Der
umkleidende Brandschutzschacht
aus SKOBIFIX-Schaumkeramik ist
nach Zulassungsvorgabe gasdicht
ausgeführt. Das  Ganze benötigt
minimalsten Platz und kann sogar
in Vorwandinstallationen ver-
schwinden.Auch der Preis des Sy-
stems muss sich nicht hinter bau-
seitigen Konstruktionen verstecken.
Allen Baubeteiligten und nicht

zuletzt dem Bauherren garantiert
eine Systemlösung aus einer Hand
ein hohes Maß an Produkt- und
Ausführungssicherheit.
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Letztes Element
bei der Montage
an die Dachneigung
anpassen

Dachgeschoss
ausgebaut

Obergeschoss

Erdgeschoss

Keller

M
ax

. H
ö

h
e:

 7
 m

Geländeoberfläche

Abgasaustritt

Eintritt Verbrennungsluft

Abgas

Zuluft

Der Schacht besteht aus
folgenden Bauteilen:

1 Schachtelement mit
PPs-Abgasleitung D80

2 Deckenanschlusselement

3 Revisionsöffnung
für Abgas und Zuluft

4 Dachdurchführung

5 Schrägdachpfannen 5–55°
oder Flachdachkragen

6 Wetterhaube

7 Halteschelle

8 Abstandhalter PP

Durchmesser der
Deckendurchbrüche

A Kernbohrung
min. Ø 180 mm oder
Aussparung 180 x 180 mm

B Aussparung
min. 210 x 160 mm

B

B

A

Der Installateur übernimmt

den Bau des Brennwert-

Schornsteins Skobifix® 30


